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§ 15a BHygG

BHygG - Baderhygienegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2023

Soweit es zum Schutz der Gesundheit der Badegaste in Badegewassern, insbesondere in hygienischer Hinsicht,
erforderlich ist, hat der Bundesminister fir Gesundheit unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Technik durch Verordnung nahere Vorschriften dartber zu erlassen,

1. 1.wann die jahrliche Badesaison beginnt und endet,

2. 2.in welchem Umfang und in welcher Haufigkeit die Uberwachung der Badegewdasser, die Berichterstattung
daruber, und wo und in welchem Umfang die Veroffentlichungen tUber deren Qualitat zu erfolgen haben,

3. 3.welchen Anforderungen die Qualitat von Badegewassern, insbesondere in mikrobiologischer Hinsicht und in
Bezug auf Cyanobakterien und Phytoplankton zu entsprechen hat,

4. 4.welchen Anforderungen der jihrliche Uberwachungszeitplan und die Uberwachung, Bewertung, Einstufung von
Badestellen zu entsprechen haben,

5. 5.welchen Anforderungen BewirtschaftungsmaBnahmen zu entsprechen haben,

6. 6.ab welchem Ausmal einer mikrobiologischen Verunreinigung eine kurzzeitige Verschmutzung vorliegt,

7. 7.ab welchem Ausmal des Vorhandenseins einer mikrobiologischen Verunreinigung oder des Vorhandenseins
von anderen Organismen mit einer Gefahr fur die Gesundheit der Badenden zu rechnen ist,

8. 8.auf welche Art und Weise eine geeignete Uberwachung bei Annahme eines Potentials fiir eine
Massenvermehrung von Cyanobakterien und Untersuchungen bei einer Tendenz zur Massenvermehrung von
Phytoplankton durchzufihren sind,

9. 9.welchen Anforderungen ein Badegewdasserprofil einschlieRlich seiner Uberpriifung und Aktualisierung zu
entsprechen hat,

10. 10.in welcher Art und Weise ein Informationsaustausch durch Beteiligung und Information der Offentlichkeit zu
erfolgen hat,

11. 11.welche Analysen- und Prifverfahren zulassig sind und welchen Regeln der Umgang mit Proben fur
mikrobiologische Analysen zu entsprechen hat,

12. 12.welchen Anforderungen ein Probenbegleitschein zu entsprechen hat und

13. 13.welche Sachverstindigen der Hygiene zur Uberwachung der Badegewdasser heranzuziehen sind.

In Kraft seit 16.07.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 15a BHygG
	BHygG - Bäderhygienegesetz


